
Waschtisch
Es ist ein voll unterfahrbarer Waschtisch (Tiefe 53 cm
bis 55 cm) mit Unterputz- oder Flachsiphon vorzusehen.
Die Oberkante des Waschtisches darf höchstens 80 cm
hoch sein.
Kniefreiheit muss in 30 cm Tiefe und in mindestens 67
cm Höhe gegeben sein.
Der Waschtisch sollte mit einer Einhebelstand- armatur
ausgestattet werden.
Vor dem Waschtisch ist eine 150 cm tiefe und 150 cm
breite Bewegungsfläche anzuordnen um eine
selbstständige Nutzung der auf den Rollstuhl
angewiesenen Personen zu ermöglichen.

Ausstattungselemente
Über dem Waschtisch ist ein Spiegel anzuordnen, der
die Einsicht sowohl aus der Steh- als auch aus der
Sitzposition ermöglicht. Es wird die Anbringung eines
Standardspiegels im Hochformat (Unterkante ca. 90 cm;
Oberkante 180 – 200 cm über Fußboden empfohlen).
Hinweis: Kipp- oder Klappspiegel sollten nicht ver-
wendet werden, da diese bei häufiger Nutzung schnell
verschleißen und dann nicht mehr einstellbar sind.
Ein Einhandseifenspender muss über dem Waschtisch
im Greifbereich auch mit eingeschränkter Handfunk-
tion benutzbar sein. Die Entnahmehöhe darf nicht unter
85 cm und nicht über 100 cm angeordnet sein.
Der Papierhandtuchspender ist in einer Höhe von 85 -
90 cm anzuordnen.
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